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Mängelhöchstgrenzen bei Speisekartoffeln

Bezeichnung der Mängel Auf welche Weise werden die 
Mängel festgestellt?

Mängelhöchstgrenze 
in */o vom Gesamt

gewicht
Bemerkungen

1. Erdbesatz Durch Verwiegen der an- 2
haftenden und losen Erde

2. Untergrößen Durch Messen mit einem 6
runden Kartoffelmaß

3. Abweichende Fleisch
farbe

Durch Schneiden der 
Knollen

6

4. Naßfäule, Frost
schäden und Salz
schäden

Äußerlich und durch 
Schneiden

Herbstlieferung
0

Frühjahrslieferung 
V 4

5. Trockenfäule Äußerlich und durch Herbstlieferung
Schneiden V2

Frühjahrslieferung
Vfs

6. Braunfäule Äußerlich und durch Herbstlieferung
Schneiden 0

Frühjahrslieferung
1

7. Mechanische und Äußerlich und durch 2
tierische Beschädi- Schneiden
gungen, wie an
gehackte und wurmige 
Knollen

8. Grüne Knollen und Äußerlich und durch 3
Mißbildung Schneiden

9. Stippige, eisenfleckige Durch Schälen und 6
Knollen und sonstige Schneiden
Krankheiten

10. Grau-, schwarzfleckige Durch Schälen und Herbstlieferung
und glasige Knollen Schneiden 3

Frühjahrslieferung
8

11. Schorf Durch Schälen Tiefe 4
feststellen

12. Krebs Äußerlich und durch 0
Schneiden

Der 2 %> übersteigende Erd
besatz bis einschl. 4 % ist vom 
Gewicht der abgelieferten 
Kartoffeln abzuziehen. Über
schreitet der Erdbesatz 4 °/o, 
so ist die Abnahme zu ver
weigern.
Solange nichts anderes be
stimmt wird, dürfen Speise
kartoffeln runder Sorten nicht 
unter 4 cm Querdurchschnitt, 
lange Sorten nicht unter 5 cm 
Längsdurchschnitt haben. Für 
Speisefrühkartoffeln gelten die 
jeweiligen Sonderbestimmun
gen.
Sind in einer Ablieferungs
menge Kartoffeln mehr als 
6 °/o des Gewichts Knollen von 
abweichender Fleischfarbe ent*- 
halten, darf die Abnahme als 
Speisekartoffeln nicht erfol
gen.
Frostbeschädigte, naßfaule oder 
braunfaule sowie mit Salzen 
und anderen Chemikalien in 
Berührung gekommene Kar
toffeln dürfen bei der Herbst
lieferung nicht angenommen 
werden. Die Erzeuger sind 
verpflichtet, solche Kartoffeln 
vor der Ablieferung auszusor
tieren.

Leicht beschädigte Knollen 
sind zulässig, wenn dadurch 
der normale Schälabfall nicht 
überschritten wird.

Bei Überschreitung der Män
gelhöchstgrenze ist die Ab
nahme zu verweigern.
Bei Überschreitung der Män
gelhöchstgrenze ist die Ab
nahme zu verweigern.

Schorfige Knollen können ab
genommen werden, soweit 
nicht der Gesamteindruck der 
Kartoffeln beeinträchtigt oder 
durch Buckel- und Tiefsehorf 
der normale Schälabfall über
schritten wird,
Abnahme in jedem Fall aus
geschlossen. Sofortige Einsen
dung von Proben an die 
Pfl anzenschutzsteile.


